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Zusammenstellung 

 

 

des Entwurfs eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Betreuungsrechts  

– Drs. 16/8442 –  

mit den Beschlüssen des Rechtsausschusses (6. Ausschuss) 

 

 

 

 

Entwurf Beschlüsse des 6. Ausschusses 

Entwurf eines Dritten Gesetzes  

zur Änderung des Betreuungsrechts 

Entwurf eines Dritten Gesetzes  

zur Änderung des Betreuungsrechts 

Vom Vom 

 Der Bundestag hat das folgende Gesetz 
beschlossen: 

 Der Bundestag hat das folgende Gesetz 
beschlossen: 

Artikel 1 Artikel 1 

Änderung des  

Bürgerlichen Gesetzbuchs 

Änderung des  

Bürgerlichen Gesetzbuchs 

 Das Bürgerliche Gesetzbuch in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 2. Januar 
2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), 
zuletzt geändert durch …, wird wie folgt ge-
ändert: 

 Das Bürgerliche Gesetzbuch in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 2. Januar 
2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), 
das zuletzt durch … geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

1.  In der Inhaltsübersicht wird die Angabe 
zu § 1901a durch folgende Angaben er-
setzt: 

1.  In der Inhaltsübersicht wird die Angabe 
zu § 1901a durch folgende Angaben er-
setzt: 

 „§ 1901a Patientenverfügung  „§ 1901a Patientenverfügung 

 § 1901b Schriftliche Betreuungswün-
sche“. 

 § 1901b Gespräch zur Festste llung des 
Patientenwillens 

  § 1901c Schriftliche Betreuungswün-
sche, Vorsorgevollmacht“. 

2.  Nach § 1901 wird folgender § 1901a ein-
gefügt: 

2.  Nach § 1901 werden folgende  §§ 1901a 
und 1901b eingefügt: 

„§ 1901a „§ 1901a 
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Patientenverfügung Patientenverfügung 

  (1) Hat ein einwilligungsfähiger Voll-
jähriger für den Fall seiner Einwilligungs-
unfähigkeit schriftlich festgelegt, ob er in 
bestimmte, zum Zeitpunkt der Festlegung 
noch nicht unmittelbar bevorstehende 
Untersuchungen seines Gesundheitszu-
standes, Heilbehandlungen oder ärztliche 
Eingriffe einwilligt oder sie untersagt (Pa-
tientenverfügung), prüft der Betreuer, ob 
diese Festlegungen auf die aktuelle Le-
bens- und Behandlungssituation zutref-
fen. Ist dies der Fall, hat der Betreuer 
dem Willen des Betreuten Ausdruck und 
Geltung zu verschaffen. Eine Patienten-
verfügung kann jederzeit formlos widerru-
fen werden. 

  (1) u n v e r ä n d e r t  

  (2) Liegt keine Patientenverfügung 
vor oder treffen die Festlegungen einer 
Patientenverfügung nicht auf die aktuelle 
Lebens- und Behandlungssituation zu, 
hat der Betreuer unter Beachtung des 
mutmaßlichen Willens des Betreuten zu 
entscheiden, ob er in eine ärztliche Maß-
nahme nach Absatz 1 einwilligt oder sie 
untersagt. Der mutmaßliche Wille ist auf-
grund konkreter Anhaltspunkte zu ermit-
teln. Zu berücksichtigen sind insbesonde-
re frühere mündliche oder schriftliche 
Äußerungen, ethische oder religiöse Ü-
berzeugungen, sonstige persönliche 
Wertvorstellungen und das Schmerzemp-
finden des Betreuten. Um solche An-
haltspunkte zu ermitteln, soll der Betreuer 
nahen Angehörigen und sonstigen Ver-
trauenspersonen des Betreuten Gele-
genheit zur Äußerung geben, sofern dies 
ohne erhebliche Verzögerung möglich ist. 

  (2) Liegt keine Patientenverfügung 
vor oder treffen die Festlegungen einer 
Patientenverfügung nicht auf die aktuelle 
Lebens- und Behandlungssituation zu, 
hat der Betreuer die Behandlungswün-
sche oder den mutmaßlichen Willen des 
Betreuten festzustellen und auf dieser 
Grundlage zu entscheiden, ob er in eine 
ärztliche Maßnahme nach Absatz 1 ein-
willigt oder sie untersagt. Der mutmaßli-
che Wille ist aufgrund konkreter Anhalts-
punkte zu ermitteln. Zu berücksichtigen 
sind insbesondere frühere mündliche o-
der schriftliche Äußerungen, ethische o-
der religiöse Überzeugungen und sonsti-
ge persönliche Wertvorstellungen des 
Betreuten.  

  (3) Die Absätze 1 und 2 gelten unab-
hängig von Art und Stadium einer Er-
krankung des Betreuten. 

  (3) u n v e r ä n d e r t 

   (4) Niemand kann zur Errichtung 
einer Patientenverfügung verpflichtet 
werden. Die Errichtung oder Vorlage 
einer Patientenverfügung darf nicht 
zur Bedingung eines Vertragsschlus-
ses gemacht werden. 

  (4) Die Absätze 1 bis 3 gelten auch 
für Bevollmächtigte.“ 

  (5) Die Absätze 1 bis 3 gelten für Be-
vollmächtigte entsprechend. 
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 § 1901b 

 Gespräch zur  

Feststellung des Patientenwillens 

   (1) Der behandelnde Arzt prüft, 
welche ärztliche Maßnahme im Hin-
blick auf den Gesamtzustand und die 
Prognose des Patienten indiziert ist. 
Er und der Betreuer erörtern diese 
Maßnahme unter Berücksichtigung 
des Patientenwillens als Grundlage 
für die nach § 1901a zu treffende Ent-
scheidung. 

   (2) Bei der Feststellung des Patien-
tenwillens nach § 1901a Absatz 1 oder 
der Behandlungswünsche oder des 
mutmaßlichen Willens nach § 1901a 
Absatz 2 soll nahen Angehörigen und 
sonstigen Vertrauenspersonen des 
Betreuten Gelegenheit zur Äußerung 
gegeben werden, sofern dies ohne er-
hebliche Verzögerung möglich ist. 

   (3) Die Absätze 1 und 2 gelten für 
Bevollmächtigte entsprechend.“ 

3. Der bisherige § 1901a wird § 1901b. 3. Der bisherige § 1901a wird § 1901c. 

4.  § 1904 wird wie folgt gefasst: 4.  § 1904 wird wie folgt gefasst: 

„§ 1904 „§ 1904 

Genehmigung des  

Vormundschaftsgerichts  bei  

ärztlichen Maßnahmen 

Genehmigung des  

Betreuungsgerichts bei  

ärztlichen Maßnahmen 

  (1) Die Einwilligung des Betreuers in 
eine Untersuchung des Gesundheitszu-
stands, eine Heilbehandlung oder einen 
ärztlichen Eingriff bedarf der Genehmi-
gung des Vormundschaftsgerichts, wenn 
die begründete Gefahr besteht, dass der 
Betreute auf Grund der Maßnahme stirbt 
oder einen schweren und länger dauern-
den gesundheitlichen Schaden erleidet. 
Ohne die Genehmigung darf die Maß-
nahme nur durchgeführt werden, wenn 
mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist. 

 

 (1) Die Einwilligung des Betreuers in eine 
Untersuchung des Gesundheitszustands, 
eine Heilbehandlung oder einen ärztli-
chen Eingriff bedarf der Genehmigung 
des Betreuungsgerichts, wenn die be-
gründete Gefahr besteht, dass der Be-
treute auf Grund der Maßnahme stirbt 
oder einen schweren und länger dauern-
den gesundheitlichen Schaden erleidet. 
Ohne die Genehmigung darf die Maß-
nahme nur durchgeführt werden, wenn 
mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist. 

  (2) Die Nichteinwilligung oder der 
Widerruf der Einwilligung des Betreuers 

  (2) Die Nichteinwilligung oder der 
Widerruf der Einwilligung des Betreuers 
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in eine Untersuchung des Gesundheits-
zustands, eine Heilbehandlung oder ei-
nen ärztlichen Eingriff bedarf der Ge-
nehmigung des Vormundschaftsgerichts, 
wenn die Maßnahme medizinisch ange-
zeigt ist und die begründete Gefahr be-
steht, dass der Betreute auf Grund des 
Unterbleibens oder des Abbruchs der 
Maßnahme stirbt oder einen schweren 
und länger dauernden gesundheitlichen 
Schaden erleidet. 

in eine Untersuchung des Gesundheits-
zustands, eine Heilbehandlung oder ei-
nen ärztlichen Eingriff bedarf der Ge-
nehmigung des Betreuungsgerichts, 
wenn die Maßnahme medizinisch ange-
zeigt ist und die begründete Gefahr be-
steht, dass der Betreute auf Grund des 
Unterbleibens oder des Abbruchs der 
Maßnahme stirbt oder einen schweren 
und länger dauernden gesundheitlichen 
Schaden erleidet. 

  (3) Die Genehmigung nach den Ab-
sätzen 1 und 2 ist zu erteilen, wenn die 
Einwilligung, die Nichteinwilligung oder 
der Widerruf der Einwilligung dem Willen 
des Betreuten entspricht. 

  (3) u n v e r ä n d e r t  

  (4) Eine Genehmigung nach den Ab-
sätzen 1 und 2 ist nicht erforderlich, wenn 
zwischen Betreuer und behandelndem 
Arzt Einvernehmen darüber besteht, dass 
die Erteilung, die Nichterteilung oder der 
Widerruf der Einwilligung dem Willen des 
Betreuten entspricht. 

  (4) Eine Genehmigung nach Absatz 1 
und 2 ist nicht erforderlich, wenn zwi-
schen Betreuer und behandelndem Arzt 
Einvernehmen darüber besteht, dass die 
Erteilung, die Nichterteilung oder der Wi-
derruf der Einwilligung dem nach 
§ 1901a festgestellten Willen des Be-
treuten entspricht. 

  (5) Die Absätze 1 bis 4 gelten auch 
für einen Bevollmächtigten. Er kann in ei-
ne der in Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 
genannten Maßnahmen nur einwilligen, 
nicht einwilligen oder die Einwilligung wi-
derrufen, wenn die Vollmacht diese Maß-
nahmen ausdrücklich umfasst und schrift-
lich erteilt ist.“ 

  (5) u n v e r ä n d e r t  

Artikel 2 Artikel 2 

Änderung des Gesetzes  

über die Angelegenheiten der  

freiwilligen Gerichtsbarkeit 

e n t f ä l l t  

 Das Gesetz über die Angelegenheiten 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit in der im Bun-
desgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 
315-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, 
zuletzt geändert durch …, wird wie folgt ge-
ändert: 

  

1.  § 67 Absatz 1 Satz 5 wird wie folgt ge-
fasst: 

 

 „Die Bestellung ist stets erforderlich, 
wenn Gegenstand des Verfahrens die 
Genehmigung einer Einwilligung des Be-
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treuers in eine Sterilisation (§1905 Abs. 2 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs) oder die 
Genehmigung des Vormundschaftsge-
richts nach Maßgabe des § 1904 Abs. 2 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist.“ 

2. § 69d Absatz 2 wird wie folgt gefasst:  

  „(2) Vor der Entscheidung über eine 
Genehmigung nach § 1904 Abs. 1 und 2 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs hat das 
Gericht das Gutachten eines Sachver-
ständigen einzuholen. Sachverständiger 
und ausführender Arzt sollen in der Regel 
nicht personengleich sein. § 68a Satz 3 
und 4 gilt entsprechend. Die Genehmi-
gung des Vormundschaftsgerichts nach 
§ 1904 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs wird erst zwei Wochen nach Be-
kanntgabe an den Betreuer oder Bevoll-
mächtigten sowie an den Verfahrenspfle-
ger wirksam.“ 

  

3.  § 69g Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt ge-
fasst: 

 

 „Die Beschwerde gegen die Bestellung 
eines Betreuers von Amts wegen, die 
Anordnung eines Einwilligungsvorbe-
halts, die Entscheidung, durch die die 
Bestellung eines Betreuers oder die An-
ordnung eines Einwilligungsvorbehalts 
abgelehnt wird, und die Entscheidung 
des Vormundschaftsgerichts über die 
Genehmigung bei ärztlichen Maßnahmen 
gemäß § 1904 Abs. 2 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs steht unbeschadet des § 20 
dem Ehegatten des Betroffenen, dem 
Lebenspartner des Betroffenen, denjeni-
gen, die mit dem Betroffenen in gerader 
Linie verwandt oder verschwägert, in der 
Seitenlinie bis zum dritten Grad verwandt 
sind sowie der zuständigen Behörde zu.“ 

  

 Artikel 2 

 Änderung des Gesetzes über  

das Verfahren in Familiensachen  

und in den Angelegenheiten der  

freiwilligen Gerichtsbarkeit 

  Das Gesetz über das Verfahren in Fa-
miliensachen und in den Angelegenheiten 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17. 
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Dezember 2008 (BGBl. I S. 2586), das zu-
letzt durch … geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

 1.  Dem § 287 wird folgender Absatz 3 
angefügt: 

    „(3) Ein Beschluss, der die Ge-
nehmigung nach § 1904 Absatz 2 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs zum Ge-
genstand hat, wird erst zwei Wochen 
nach Bekanntgabe an den Betreuer 
oder Bevollmächtigten sowie an den 
Verfahrenspfleger wirksam.“ 

 2.  § 298 wird wie folgt gefasst: 

 „§ 298 

 Verfahren in Fällen des 

§ 1904 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

    (1) Das Gericht darf die Einwilli-
gung eines Betreuers oder eines Be-
vollmächtigten in eine Untersuchung 
des Gesundheitszustandes, eine Heil-
behandlung oder einen ärztlichen 
Eingriff (§ 1904 Absatz 1 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs) nur genehmigen, 
wenn es den Betroffenen zuvor per-
sönlich angehört hat. Das Gericht soll 
die sonstigen Beteiligten anhören. Auf 
Verlangen des Betroffenen hat das 
Gericht eine ihm nahestehende Per-
son anzuhören, wenn dies ohne er-
hebliche Verzögerung möglich ist. 

    (2) Das Gericht soll vor der Ge-
nehmigung nach § 1904 Absatz 2 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs die sonsti-
gen Beteiligten anhören. 

    (3) Die Bestellung eines Verfah-
renspflegers ist stets erforderlich, 
wenn Gegenstand des Verfahrens ei-
ne Genehmigung nach § 1904 Absatz 
2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist. 

    (4) Vor der Genehmigung ist ein 
Sachverständigengutachten einzuho-
len. Der Sachverständige soll nicht 
auch der behandelnde Arzt sein.“  

Artikel 3 Artikel 3 
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Inkrafttreten Inkrafttreten 

 Dieses Gesetz tritt am Tage nach der 
Verkündung in Kraft. 

 Dieses Gesetz tritt am 1. September 
2009 in Kraft. 
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Begründung: 
 

 

 

Zu Artikel 1 (Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs) 

 

Zum Eingangssatz 

 

Der Eingangssatz enthält eine rechtsförmliche Änderung. 

 

Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht) 

 

Wegen der nachfolgend erläuterten Einfügung eines neuen § 1901b und der Neubezeich-

nung des bislang im Entwurf enthaltenen § 1901b ist auch eine Anpassung der Inhaltsüber-

sicht erforderlich. 

 

Zu Nummer 2 

 

Zu § 1901a BGB (Patientenverfügung) 

 

Eine Patientenverfügung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Weitere formelle Vor-

aussetzungen sieht § 1901a BGB nicht vor, um keine zu hohen Hürden für die Wirksamkeit 

einer Patientenverfügung und damit für die Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts 

aufzustellen. Allerdings wird es im Regelfall wichtig und sinnvoll sein, sich vor Erstellung ei-

ner Patientenverfügung ärztlich beraten zu lassen, in der Patientenverfügung Zeit und Ort 

ihrer Erstellung anzugeben und sie bei Bedarf zu aktualisieren. 

 

Eine Beratung vor Erstellung einer Patientenverfügung wird für den Patienten vielfach hilf-

reich sein, seine Entscheidungen zu treffen. Sie kann auch dazu beitragen, dass die ärztli-

chen Maßnahmen, in die eingewilligt wird oder die untersagt werden, hinreichend genau be-

schrieben werden und die Patientenverfügung damit für den Arzt und den Betreuer Auf-

schluss über den Patientenwillen in der anstehenden Behandlungssituation gibt. Eine solche 

Beratung muss aber nicht zwingend durch einen Arzt erfolgen, es können auch Beratungs-

angebote von nichtärztlichen, im Umgang mit Patientenverfügungen erfahrenen Einrichtun-

gen oder Personen in Anspruch genommen werden, das können beispielsweise  fachkundi-

gen Verbände, Vertreter von Glaubensgemeinschaften oder Selbsthilfegruppen sein. 
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Die Angabe von Zeit und Ort der Erstellung der Patientenverfügung kann eine Rolle spielen 

bei der Frage, ob die Erklärungen in der Patientenverfügung (noch) auf die aktuelle Lebens- 

und Behandlungssituation zutreffen. Allein der Zeitraum zwischen der Erstellung und dem 

Behandlungszeitpunkt rechtfertigt nicht die Schlussfolgerung, dass die abgegebenen Erklä-

rungen nicht mehr gelten sollen. Die Angabe von Zeit und Ort der Erstellung kann aber die 

Beurteilung in der konkreten Anwendungssituation erleichtern. 

 

Von Zeit zu Zeit, insbesondere bei wesentlichen Änderungen der Lebensumstände oder des 

Gesundheitszustandes, sollte die Patientenverfügung überprüft und bei Bedarf geändert 

werden. Es kann sich nämlich die Frage stellen, ob die Erklärungen in der Patientenverfü-

gung noch auf die aktuelle Lebens- und Behandlungssituation zutreffen. Insbesondere dann, 

wenn eine wesentliche Änderung der Lebensumstände oder des Gesundheitszustandes ein-

getreten ist, kann dies fraglich sein. Ist erkennbar, dass der Patient die Patientenverfügung 

nach Änderung solcher wesentlichen Änderungen der Lebensumstände oder des Gesund-

heitszustandes bzw. nach einem längeren Zeitabstand überprüft hat, stellt dies eine Hilfe für 

den Betreuer und den Arzt dar. 

 

Absatz 2 

 

In Satz 1 wird eine Anregung aus der Sachverständigenanhörung aufgenommen und aus-

drücklich klargestellt, dass die bereits nach geltendem Recht bestehende Bindung des Be-

treuers an Behandlungswünsche des Betreuten (§ 1901 Abs. 3 BGB) weiterhin besteht und 

nicht abgeschwächt wird. Diese Klarstellung ist insbesondere für die Fälle wichtig, in denen 

ein konkreter und situationsbezogener Patientenwille feststellbar ist, der aber nur mündlich 

geäußert wurde und deshalb keine unmittelbare Bindungswirkung gegenüber dem Arzt ent-

falten kann. Satz 1 enthält darüber hinaus sprachliche Änderungen. 

 

In Satz 3 ist das Schmerzempfinden als Kriterium für die Ermittlung des mutmaßlichen Wil-

lens entfallen. Das Schmerzempfinden eines Patienten ist derart subjektiv, dass es durch 

einen außen stehenden Dritten kaum beurteilt werden kann. Als ausdrückliches Kriterium für 

die Ermittlung des mutmaßlichen Willens ist es deshalb ungeeignet. 

 

Satz 4 ist im Hinblick auf die Regelung im neu eingefügten § 1901b Absatz 2 entfallen. 

 

Absatz 4 – neu –  
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In diesem Absatz wird nochmals verdeutlicht, dass es keinen wie auch immer gearteten 

Zwang zur Abfassung einer Patientenverfügung gibt. Außerdem wird ein allgemeines zivil-

rechtliches Koppelungsverbot statuiert. Die Errichtung oder Vorlage einer Patientenverfü-

gung darf nicht zur Bedingung eines Vertragschlusses (§ 158 BGB) gemacht werden, z. B. 

beim Abschluss eines Heim- oder Versicherungsvertrages. Individuellem und gesellschaftli-

chem Druck zur Errichtung einer (bestimmten) Patientenverfügung soll entgegengewirkt 

werden. 

 

Absatz 5 – neu – 

 

Aufgrund des neu eingefügten Absatzes 4 wird der bisherige Absatz 4 nunmehr Absatz 5. 

Inhaltlich enthält er eine Änderung dahingehend, dass die genannten Absätze für Bevoll-

mächtige entsprechend gelten. Damit wird klargestellt, dass sich die Pflichten des Bevoll-

mächtigten vorrangig aus der Vollmacht ergeben.  

 

Zu § 1901b BGB – neu – (Gespräch zur Feststellung des Patientenwillens) 

 

Um den dialogischen Prozess zwischen dem behandelnden Arzt und dem Betreuer und ggf. 

weiteren Personen im Gesetz zu verankern, wird § 1901b eingefügt. Die Überschrift der Vor-

schrift macht deutlich, worin es bei der Regelung im Kern geht. Zwar ergeben sich die Pflich-

ten des Arztes bereits aus dessen berufsrechtlichen Pflichten, im Hinblick auf die bestehen-

den Verunsicherungen in der Praxis erscheint eine klarstellende Regelung aber sinnvoll.  

 

Absatz 1 

 

Die Regelung in Absatz 1 verdeutlicht den Ablauf und die Aufgaben von behandelndem Arzt 

und Betreuer im Falle einer Einwilligungsunfähigkeit des Patienten. An erster Stelle steht die 

ärztliche Indikation. Der behandelnde Arzt prüft, welche ärztliche Maßnahme indiziert ist, und 

zwar im Hinblick auf den Gesamtzustand und die Prognose des Patienten. An zweiter Stelle 

steht, sofern ein Betreuer bestellt ist, die Erörterung dieser indizierten Maßnahme zwischen 

dem Betreuer und dem behandelnden Arzt. Bei dieser Erörterung haben sie den Patienten-

willen nach § 1901a zu berücksichtigen. Als Ergebnis dieser Erörterungen handelt der Be-

treuer dann nach § 1901a Absatz 1 oder Absatz 2 entsprechend dem festgestellten Patien-

tenwillen.  

 

Absatz 2 
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Absatz 2 bezieht sich auf die Feststellung des Patientenwillens nach § 1901a Absatz 1 oder 

Absatz 2. Im Rahmen von Absatz 1 kann die Patientenverfügung auszulegen sein; darüber 

hinaus muss festgestellt werden, ob die Erklärungen in der Patientenverfügung auf die aktu-

elle Lebens- und Behandlungssituation zutreffen. Im Rahmen von Absatz 2 müssen die Be-

handlungswünsche oder der mutmaßliche Wille des Betreuten festgestellt werden. In beiden 

Fällen sollen der Betreuer und der behandelnde Arzt nahen Angehörigen und sonstigen Ver-

trauenspersonen des Betreuten Gelegenheit zur Äußerung geben. Insoweit geht die Rege-

lung über die bisherige Regelung in § 1901a Absatz 2 Satz 4 hinaus. Der einzubeziehende 

Personenkreis bleibt dagegen gleich. Zu den nahen Angehörigen zählen insbesondere der 

Ehegatte, der Lebenspartner, Eltern, Geschwister und Kinder. Sonstige Vertrauenspersonen 

können auch nicht mit dem Betreuten verwandte Personen sein, es kommt hierbei allein auf 

das Vertrauensverhältnis an, das zu dem Betreuten bestand. Auch Pflegekräfte kommen im 

Einzelfall in Betracht. Durch die Einbeziehung des genannten Personenkreises sowohl bei 

der Auslegung der Patientenverfügung als auch bei der Ermittlung von Behandlungswün-

schen oder des mutmaßlichen Willens des Betroffenen wird die Entscheidungspraxis für den 

Betreuer und den behandelnden Arzt auf eine fundierte Grundlage gestellt. Ist eine Äuße-

rung der genannten Personen nur mit einer erheblichen Zeitverzögerung möglich, kann da-

von abgesehen werden, ihnen Gelegenheit zur Äußerung zu geben. Dies hat den Hinter-

grund, dass ärztliche Maßnahmen in vielen Fällen eilbedürftig sein werden. Ob erhebliche 

zeitliche Verzögerungen vorliegen, ist in Abhängigkeit von der Dringlichkeit des vorzuneh-

menden Eingriffs, der Notwendigkeit aufwändiger Personen- oder Anschriftenermittlungen 

und der Erreichbarkeit der genannten Personen zu beurteilen. Zudem sollte der Betreuer von 

der Beteiligung einzelner Personen absehen, wenn dies dem erklärten oder erkennbaren 

Willen des Betroffenen widerspricht. Sowohl der Arzt als auch der Betreuer haben bei Bera-

tungen mit Dritten auch den Willen des Patienten zur Weitergabe persönlicher krankheitsre-

levanter Daten zu achten. 

 

Absatz 3 

 

In Absatz 3 ist die entsprechende Anwendung der Absätze 1 und 2 für Bevollmächtigte vor-

gesehen. 

 

Zu Nummer 3 

 

Aufgrund der Einfügung eines neuen § 1901b ändert sich die Bezeichnung des bisherigen 

§ 1901a in § 1901c. 
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Zu Nummer 4 (§ 1904 BGB – Genehmigung des Betreuungsgerichts bei ärztlichen 

Maßnahmen) 

 

Durch Artikel 50 FGG-Reformgesetz vom 17.Dezember 2008 (BGBl. I S. 2586) wurden in 

den materiell-rechtlichen Vorschriften des BGB die Bezeichnung „Vormundschaftsgericht“ 

auf „Betreuungsgericht“ umgestellt. Da das FGG-Reformgesetz ebenfalls am 1. September 

2009 in Kraft tritt, ist die neue Gerichtsbezeichnung in § 1904 BGB zu übernehmen.  

 Absatz 4 enthält eine rechtsförmliche Änderung und eine Konkretisierung auf den nach 

§ 1901a festgestellten Willen des Betreuten. 

 

 

Zu Artikel 2 (Änderung des Gesetzes über die Angelegenheiten der freiwilligen Ge-

richtsbarkeit) 

 

Der bisherige Artikel 2 entfällt. Da das Inkrafttreten dieses Gesetzes nunmehr erst zum 

1. September 2009 vorgesehen wird (vgl. hierzu zu Artikel 3) ist eine Änderung des Geset-

zes über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit nicht mehr erforderlich. Denn 

dieses Gesetz tritt zum 1. September 2009 außer Kraft (Artikel 112 Absatz 1 FGG-RG). 

 

An die Stelle der Änderungen des Gesetzes über die Angelegenheiten der freiwilligen Ge-

richtsbarkeit treten die in Artikel 2 – neu – enthaltenen Änderungen des Gesetzes über das 

Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit. 

 

 

Zu Artikel 2 – neu – (Änderung des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen 

und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit) 

 

Der neue Artikel 2 trägt der Tatsache Rechnung, dass das Gesetz über die Angelegenheiten 

der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG) am 1. September 2009 durch das Gesetz über das 

Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 

(FamFG) abgelöst wird. Die vorgeschlagenen Änderungen des FamFG sind im Wesentlichen 

inhaltlich identisch mit den im ursprünglichen Artikel 2 vorgesehenen Änderungen des FGG. 

 

Ein besonderes Beschwerderecht der Behörde gegen Entscheidungen des Vormundschafts-

gerichts über die Genehmigung bei ärztlichen Maßnahmen gemäß § 1904 Abs. 2 BGB ist 

nicht vorgesehen. Eine Behörde, die nicht in den dialogischen Prozess zur Ermittlung des 

Patientenwillens eingebunden ist, soll die Durchsetzung des Patientenwillens nicht durch 
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Rechtsmittel verzögern dürfen. Das allgemeine Beschwerderecht nach § 59 FamFG bleibt 

unberührt. 

 

Zu Nummer 1 

 

Die Änderung von § 287 FamFG entspricht inhaltlich der im ursprünglichen Artikel 2 unter 

Nummer 2 vorgesehenen Änderung von § 69d Absatz 2 FGG.  

 

Zu Nummer 2 

 

Die Neufassung von § 298 FamFG entspricht inhaltlich der im ursprünglichen Artikel 2 unter 

Nummer 1 vorgesehenen Änderung von § 67 Absatz 1 Satz 5 FGG.  

 

 

Zu Artikel 3 (Inkrafttreten) 

 

Nach der Änderung in Artikel 3 ist nunmehr ein Inkrafttreten des Gesetzes am 1. September 

2009 - also gleichzeitig mit dem Inkrafttreten des FamFG – vorgesehen. 


